
Zunächst berichtet Stv. Schulte ausführlich über den CDU-Antrag. Seine Fraktion habe bereits in 
der Vergangenheit einen ähnlich lautenden Antrag gestellt. Die Verlagerung der 
Schulsozialarbeit in die Schulen solle die Unterstützung dorthin bringen, wo der Bedarf auftrete. 
Bei außerschulischen freiwilligen Angeboten werde das Angebot von einem großen Teil der 
betroffenen Personen meist nicht angenommen. Die Verlagerung der Schulsozialarbeit 
unterstütze somit dort, wo sie notwendig sei und entlaste zudem die ohnehin schon stark 
belasteten Lehrkräfte. Zudem sei eine Umorganisation aufgrund gesellschaftlicher Probleme 
dringend erforderlich. Als weitere Gründe seien auch anzubringen, die Überforderung der 
Familien, häusliche Gewalt, Leistungsdefizite, psychische Probleme der Schülerinnen und 
Schüler sowie der Eltern. Daher ziele der Antrag darauf, eine zusätzliche Schulsozialarbeit-Stelle 
einzurichten. 
 
BM Thul erklärt, dass der Oberbergische Kreis bereits Stellen bei der Stadt sowie dem 
Förderkreis für Kinder, Kunst und Kultur fördere. Mit den geförderten Stelle gehen jedoch 
Vorgaben einher. Zudem erklären alle Schulen einen erhöhten Bedarf. Hier sei eine Priorisierung 
erforderlich. Seiner Auffassung nach sehe er die wichtigste Priorisierung bei den Grundschulen. 
Des Weiteren halte er es für erforderlich, zu klären, was gemacht werde und wo es stattfinde. 
Wie die Erfahrungen der Vergangenheit bereits gezeigt haben, sei der Einsatz eines 
Schulsozialarbeiters als zusätzliche Pausenaufsicht nicht zielführend. 
 
AV Binner regt an, sich mit den Schulen zusammenzusetzen, um konzeptionell zu erarbeiten, 
was gemacht werden könne. Um noch personelle Kapazität über das Jugendamt zu erhalten, 
solle versucht werden, den Sachverhalt über den Kreis zu steuern. 
 
Stv. Schulte erklärt, dass die Begründung des Antrags im letzten Absatz einen Schreibfehler 
beinhalte. Hier sei vom Schuljahr 23/24 und nicht von 22/23 die Rede. Darüber hinaus stelle er 
den Antrag zur Geschäftsordnung, die Angelegenheit in den Schulausschuss zu verweisen. 


